
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1998/3/18 97/03/0307
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.03.1998

Index

90/01 Straßenverkehrsordnung

95/02 Maßrecht Eichrecht

Norm

MEG 1950 §40;

StVO 1960 §20 Abs2;

Rechtssatz

Ein Laser-Verkehrsgeschwindigkeitsmesser der Bauart LR 90-235/P ist grundsätzlich ein taugliches Mittel zur

Feststellung einer von einem Fahrzeug eingehaltenen Geschwindigkeit (Hinweis E 2.3.1994, 93/03/0238, betre@end

einen Laser-Verkehrsgeschwindigkeitsmesser der Bauart LTJ 20.20 TS/KM).

Schlagworte

Feststellen der Geschwindigkeit
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